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Erwägungen

E. 14
Dezember 1984 1919 Postulat Wick allerdings kaum lösbare verfahrensrechtliche Probleme
ergeben. Die Revision sollte deshalb von Anfang an auf der Basis der
Individualbesteuerung als der bezüglich Rechts- gleichheit klarsten und verfahrensrechtlich
einfachsten Lösung angegangen werden. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom
1. Oktober 1984 Rapport écrit du Conseil fédéral du 1er octobre 1984 In der am 25. Mai
1983 verabschiedeten Botschaft zu den Bundesgesetzen über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie über die direkte Bundessteuer
(Botschaft über die Steuerharmonisierung) hat der Bundesrat zur Frage der Ehegatten- bzw.
Familien- besteuerung ausführlich Stellung genommen (vgl. BB11983 III 1 ff., insb. Ziff.
142). Darin wird in Übereinstimmung mit einer von den eidgenössischen Räten am 8.
Oktober 1981 überwiesenen Motion derCVP-Fraktion betreffend Einkorn-' menssteuer und
Familienpolitik (80.397) am geltenden Grundsatz der Zusammenveranlagung der Ehegatten
bzw. der Familien festgehalten und die Individualbesteuerung abgelehnt, weil deren
Nachteile ihre Vorteile bei weitem überwiegen würden. Der Grundsatz der
Zusammenveranla- gung ist jedoch auch in dem von der Motionärin erwähnten Entscheid
des Bundesgerichts vom 13. April 1984 nicht in Frage gestellt worden. Es erachtet zwar
auch die Individual- besteuerung der Ehepaare grundsätzlich als zulässig. Dage- gen hat es
eine Individualbesteuerung ohne Korrektur zugunsten der Einverdiener-Ehen ausdrücklich
als untaugli- che Lösung bezeichnet, weil sie stossende Ungleichheiten zwischen
Einverdiener- und Zweiverdiener-Ehepaaren schaffen würde; eine vollständige steuerliche
Gleichstellung von Ehepaaren und Konkubinatspaaren sei deshalb nicht möglich.
Abgesehen davon bestehen noch zahlreiche andere Formen von Wohngemeinschaften, bei
denen eben- falls eine absolute steuerliche Gleichstellung mit verheirate- ten
Steuerpflichtigen unmöglich ist. Andererseits wird über- sehen, dass die Ehepaare
gegenüber den Konkubinatspaa- ren auch verschiedene Vorteile geniessen. Zu erwähnen
sind bestimmte Leistungen der beruflichen Vorsorge und der Sozialversicherung wie
beispielsweise die Witwenrente sowie güterrechtliche und erbrechtliche Fol- gen. Nicht
weniger wichtig sind auch steuerliche Vorteile, die den Verheirateten zugute kommen:
Einkünfte werden innerhalb der Gemeinschaft nur einmal besteuert, Einkom- mens- und
Vermögensverluste gegenseitig verrechnet, und die güterrechtlichen sowie die
erbrechtlichen Ansprüche des überlebenden Ehegatten sind weitgehend privilegiert. Neben
diesen Zusammenhängen legt die genannte Bot- schaft über die Steuerharmonisierung
vorab noch dar, dass sich eine gerechte Ehegattenbesteuerung einzig nach der
sachgemässen Entlastung der Verheirateten im Verhältnis zu den übrigen Steuerpflichtigen
entscheidet. Zum gleichen Ergebnis ist übrigens auch eine vom Eidge- nössischen
Departement des Innern eingesetzte, unter Lei- tung von Frau Höchli-Zen Ruffinen
stehende Arbeitsgruppe in ihrem 1982 veröffentlichten Bericht «Familienpolitik in der



Schweiz» gekommen (vergleiche im genannten Bericht, insbesondere Ziffer 5). Heute ist
anerkannt, dass eine sach- gerechte Entlastung der Verheirateten gegenüber den
Alleinstehenden, entsprechend ihrer unterschiedlichen wirt- schaftlichen Leistungsfähigkeit
im Bereiche des Einkom- mens, das für den Konsum benötigt wird, eine wesentliche
Ermässigung des Steuerbetrages erfordert (20 bis 30 Pro- zent). Der Bundesrat war bei dem
im Rahmen der Botschaft über die Steuerharmonisierung vorgelegten Entwurf zu einem
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer bestrebt, dieses Erfordernis soweit als möglich
zu erfüllen. So ist beim Tarif für Verheiratete eine Ermässigung von 25 Prozent, mindestens
aber von 2500 Franken, höchstens von 6000 Franken gegenüber dem Tarif für
Alleinstehende vor- gesehen. Im Vergleich zum geltenden Recht der direkten Bundessteuer
hätten diese Massnahmen, wozu noch ein Zweitverdienerabzug kommt, bei verheirateten
Doppelver- dienern mit einem Gesamteinkommen bis rund 150000 Franken steuerliche
Entlastungen zur Folge. Wie in der Botschaft ausgeführt wird, bewirken diese für die
Verheira- teten vorgesehenen steuerlichen Erleichterungen zusam- men mit der vom
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
vorgeschriebenen Abzugsberechtigung von Einlagen und Prämien zum Erwerb von
Ansprüchen aus Vorsorge für den Bund gegen- über der heutigen Ordnung Ausfälle in der
Grössenordnung von 250 bis 270 Millionen Franken pro Jahr. Weitergehende steuerliche
Erleichterungen zugunsten der Verheirateten hätten selbstverständlich vermehrte Ausfälle
zur Folge, oder aber es müsste die Belastung für die Allein- stehenden, also auch für die
verwitweten, geschiedenen und alleinstehenden Rentner, gegenüber der heutigen Ord- nung
erheblich angehoben werden. Letztlich werden Parla- ment und Volk über diese Fragen zu
entscheiden haben. Angesichts der Finanzlage des Bundes erachtet jedoch der Bundesrat
zusätzliche Ausfälle nicht als vertretbar. Insoweit hält er an seinen in der Botschaft über die
Steuerharmoni- sierung zur Ehegatten- bzw. Familienbesteuerung gemach- ten Anträgen
fest, denen im übrigen die zuständige Kommis- sion des Ständerates bei der Beratung des
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
grundsätzlich zugestimmt hat. Das schliesst jedoch nicht aus, dass im Rahmen der gleichen
Vorlage über die Steuerharmonisierung bei der parlamenta- rischen Beratung des Entwurfes
zu einem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer das Belastungsverhältnis zwi- schen
Alleinstehenden und Ehepaaren noch einmal über- prüft wird. Zu diesem Zwecke ist der
Bundesrat bereit, zu gegebener Zeit entsprechende Vorschläge hinsichtlich Tarif und
Abzügen vorzulegen. Hinsichtlich der kantonalen Gesetze ist darauf hinzuweisen, dass der
Bundesrat keinerlei Kompetenz hat, dem kantona- len Gesetzgeber Vorschriften über die
Steuerbelastung zu machen. Von Verfassungs wegen (Art. 42quinquies BV) bleibt es
nämlich ausdrücklich Sache der Kantone, die Steu- ersätze, Steuertarife und
Steuerfreibeträge festzulegen. Es obliegt deshalb ausschliesslich dem kantonalen Gesetzge-
ber, bei der Ausgestaltung der Steuerbelastung für Verheira- tete und Alleinstehende ein mit
der Steuergerechtigkeit in Einklang stehendes Mass zu finden. Schriftliche Erklärung des
Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat beantragt, die Motion in
ein Postulat umzu- wandeln. Präsident: Die Motion von Frau Robert wird von Herrn
Nationalrat Fischer-Hägglingen bekämpft. Die Behandlung erfolgt daher später. Diskussion
verschoben - Discussion renvoyée #ST# 84.439 Postulat Wick Versicherungen und
Pensionskassen. Grund- und Wohneigentum Assurances et caisses de retraite. Placements
fonciers Wortlaut des Postulates vom 6. Juni 1984 Die Pensionskassen legen von ihrem
Vermögen, das auf 100 Milliarden Franken geschätzt wird, ungefähr 30 Prozent in
Grundstücken, Liegenschaften oder Grundpfandtiteln an. Bei den Versicherungen beträgt



der Anteil sogar 50 Prozent. 242-N
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